
Dieses Dokument ersetzt keine professionelle Forstberatung.
Bitte wenden Sie sich bei Fachfragen und auszuführenden Tätigkeiten stets an einen Forstexperten.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

www.holz-stehend-verkaufen.de
info@holz-stehend-verkaufen.de

Checkliste Stockverkauf
Vorab
• Ich habe mich auf dem Holzmarktplatz über die Prozessschritte beim Stockverkauf informiert.
• Ort und Größe meiner Waldfäche sind klar, sowie das Jahr, in dem die letzte Maßnahme
  durchgeführt wurde.
• Kontakt zu einem Forstexperten wurde aufgenommen (z.B. über www.wald-marktplatz.de).
• Ein Zusammenschluss mit den Nachbarn wurde geprüft, um bessere Preise erzielen zu können.
• Ein Zugang zu einem E-Mail-Postfach für die Kommunikation mit den Käufern ist vorhanden

Bestandesauszeichnung
• Das Hiebs- und Bestandesdatenblatt wurde an den Forstexperten geschickt.
• Der Forstexperte wurde gebeten, aussagekräftige Bestandsfotos zu machen
  und digital an mich zu versenden.
• Der Forstexperte hat die zu fällenden Bäume markiert und den Bestand ausgezeichnet.

Inserat einstellen
• Das ausgefüllte Hiebs- und Bestandesdatenblatt und aussagekräftige Fotos liegen vor.
• Ein Inserat wurde über den Holzmarktplatz erstellt.
• Mindestens ein Käufer hat Kontakt aufgenommen und ein unterschriebenes Angebot vorgelegt.

Auswahl des Käufers
• Das Angebot deckt sich mit den aktuellen Holzpreisen (z.B. Rücksprache mit Forstexperten halten)
• Der Käufer ist vertrauenswürdig und im Idealfall zertifziert.
• Der Käufer ist bestenfalls regional ansässig.
• Der Käufer setzt boden- und bestandesschonende Arbeitsverfahren ein.
• Der Käufer kann den Einschlag im gewünschten und gesetzlich zugelassenen Zeitraum durchführen.
• Rücksprache mit dem Forstexperten zur Auswahl des Käufers ist erfolgt.

Kaufvertrag
• Alle mündlichen Absprachen sind in den Kaufvertrag eingefossen.
• Eine Vorauszahlung in der Höhe von mindestens 30% der Schätzung wurde vereinbart.
• Das Messverfahren für die Ermittlung der Holzmenge nach dem Einschlag wurde festgehalten.
• Der Einschlagszeitraum ist defniert und verstößt nicht gegen gesetzliche Aufagen.
• Eine bestandes- und bodenschonende Arbeitsweise wurde vereinbart.
• Arbeitsschutzmaßnahmen sind im Kaufvertrag festgehalten.
• Nachbereitende Maßnahmen sind vertraglich vereinbart.
• Rücksprache zum Kaufvertrag mit dem Forstexperten ist erfolgt.

Einschlag
• Der Käufer ist durch den Forstexperten eingewiesen.
• Eine Vorauszahlung in der Höhe von mindestens 30% der Schätzung wurde gezahlt.

Kontrolle, Abtransport und Abrechnung
• Die Fläche wurde ausschließlich über Rücke- beziehungsweise Arbeitsgassen befahren.
• Die Rückegassen sind technisch weiterhin nutzbar oder wurden wiederhergestellt.
• Fäll- und Rückeschäden wurden vermieden und entstandene Schäden wurden fachmännisch behandelt.
• Der vollständige Betrag wurde überwiesen und das Holz wurde abgefahren.
• Weitere Vertragsabsprachen wurden eingehalten. 

Blatt 1/1

Ein Service von:

Leuschnerdamm 31
10999 Berlin
Holzmarktplatz

Realisiert im Rahmen von:


